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Uebertrag: 69,235,437 10,435,838 70,671,275
Aufwendungen für Äre in den

Spezialanstalten untergebrachten
Kinder und Erwachsenen ca. 990,000 990,000

Aufwendungen für die in den
privaten Pflegeianstalten und
Altersasylen Verpflegten ca. 540,000 540,000

60,235,437 11.965,838 72,201,275

Auf den Kopf der Bevölkerung (1920: 3,880,320) macht das 18 Fr. für
Unterstützungszwecke. Die Zahl der von der organisierten freiwilligen Armenpflege
Unterstützten beträgt 305,470, davon die Wanderarmen 144,144 abgezogen und
vom Rest die Hälfte als gleichzeitig voir der gesetzlichen Armenpflege unterstützt
weggenommen, gibt noch rund 80,000 Unterstützte. Dazu kommen die von der
amtlichen Armenpflege Unterstützten: 148,480, total 228,480 oder 5,88 Prozent der

Gesamtbevölkerung der Schweiz.

Ursachen der Verwahrlosung und Uriininalität
der Jugendlichen.

Zur Erforschung der Ursachen der Verwahrlosung und Kriminalität haben
wir zwei Wege zur Verfügung: die Statistik und die Einzelforschung. Frl.
Gertrud Jud verarbeitete in der Zwangserziehungsanftalt Aarbura die Akten
und Lebensläufe von 260 Zöglingen und ergänzte sie durch die Beobachtungen
des Direktors der Anstalt und diejenigen des Anstaltslehrers. Sie verglich die
Resultate, die sie auf diese Weife erhielt, mit den Ergebnissen ähnlicher Arbeiten
oder mit den Untersuchungen, die gemacht wurden auf einzelnen Teilgebieten,
die mit der Verwahrlosung und Kriminalität in Zusammenhang stehen, wie
die Alkoholfrage, die Wohnungsverhältnisse, die geistige Artung des Verbrechers
usw.

Für die Arbeit schienen die Verhältnisse in Aarburg günstig. Es sind dort
Knaben im Alter von 14—20 Jahren untergebracht; infolge der späten
Einweisung allerdings ein kleiner Teil unter 16 Jahren. Einen Vorteil für eine
derartige Studie bietet der Umstand, daß man in den Zöglingen dieser Anstalt
ein ziemlich vollständiges Bild der schweizerischen verwahrlosten und kriminellen
Fugendlichen zu sehen bekommt, da man dort Leute in jedem Verwahrlofungs-
gvad findet: vom leicht Verwahrlosten an, der vom Vater oder von der
Schulbehörde untergebracht wurde, bis zum gerichtlich verurteilten, unverbesserlichen
Zuchthauskandidaten. Ebenso spielen bei der Aufnahme weder Konfession noch

Kantonszugehörigkeit eine Rolle. Wir treffen neben den Angehörigen der Kantone

Aargau, Vaselstadt und -land, Solvthurn und Zürich, welche allerdings
die Mehrzahl ausmachen,, Knaben aus der welschen Schweiz, aus Bern, St. Gallen,

Graubünden, Glarus usw. Um ein größeres Vergleichsmaterial beisammen
zu haben, und um ein gleichzeitig auch etwas gleichwertiges zu erhalten, vor
allem, um die Einwirkungen des Krieges beobachten zu können, nahm die
Verfasserin zur Untersuchung vier Jährgänge zusammen, die Einweisungsjohre
1914—1918.

Die Frage, ob Milieu oder Anlage die Hauptursache der Verwahrlosung
und Kriminalität der Jugendlichen bedeutet, ließ die Verfasserin unentschieden.
Sie versuchte, in beiden Gebieten die mitwirkenden Faktoren aufzuweisen in
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der Stärke ihrer Beteiligung. Nachdem in einem 1. Kapitel Begriffe und Einteilung

gegeben werden, kommen die individuellen Anlagen zur Darstelluna (Intellekt,
Wille, Gemüt, körperliche und geistige Gesundheit). Die socialen Verhältnisse

erfahren eingehende Würdigung. Die Familie des Zöglings (Beruf der Eltern,
Kinderzahl, Seßhaftigkeit, Kriminalität der Angehörigen, geistige Abnormität
der Eltern, Trunksucht derselben), die Lebensumstände der Zöglinge (Unehelichkeit,

Verwaisung, Stadt- und Landkinder, Beruf) leiten über zur Beurteilung
der Verwah rlosun g s symp tome.

Die auch für weitere Kreise interessante Arbeit ist eine juristische Dissertation

der Universität Bern und 1923 erschienen. d.

Unterstützungsxflicht zwischen Geschwistern;
Begriff der „günstigen Verhältnisse".

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 29. Dez. 1924.)
Eine Armenbehörde erhob gegen den Bruder eines von ihr Unterstützten

Klage auf monatliche Beitragsleistungen von 19 Fr.
Der Regierungsrat wies die Klage ab mit folgender Begründung:
Nach Art. 329 hies schweizerischen Zivilgesetzbuches können Geschwister nur

dann zur Unterstützung herangezogen werden, wenn sie sich in günstigen
Verhältnissen befinden. Im Haushalt des Beklagten sind fünf Personen. Die
mehrjährige Tochter verdient ihren Unterhalt selbst, während der mehrjährige Sohn
zum Teil auf Kosten des Vaters lebt. Der Beklagte verfügt über ein monatliches

Einkommen von 599 Fr. Dies reicht zur Bestreitung der Lebenskosten
seiner Familie Wohl aus. Dagegen sind die Verhältnisse doch nicht derart, daß
sie als „günstig" bezeichnet werden können. Günstige Verhältnisse können nur
dann angenommen werden, wenn der Betreffende wirtschaftlich so gestellt ist,
daß er zu Leistungen für Geschwister in der Lage ist, ohne dadurch in seiner
Lebenshaltung irgendwie beeinträchtigt zu werben. Die finanzielle Lage des

Beklagten ist aber nicht derart, daß sie ihm gestatten würde, gewissermaßen aus
seinem Ueberfluß etwas abzugeben. Das Bestehen günstiger Verhältnisse muß
daher verneint und die Klage als unbegründet äbgewiesen werden.

Umfang der Verwandtenunterftützungsxflicht.
(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 23. Dez. 1924.)

Ein Provisionsreisender klagte gegen seinen Bruder auf Gewährung einer
einmaligen Unterstützung von 5999—6999 Fr., damit er sich mit diesem Gelde
wieder eine Existenz schassen könne.

Der Regierungsat wies die Klage >ab mit folgender Motivierung:
Nach Art. 328 ff. des schweizerischen Zivilgesetzbuches sind Geschwister

verpflichtet, einander zu unterstützen, sobald sie ohne diesen Beistand in Not geraten

würden. Der Anspruch geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des
Bedürftigen erforderlich ist.

Da der Kläger den geforderten Betrag für die Gründung einer Existenz
verlangt, das Gesetz jedoch nur einen Anspruch auf das zum Lebensunterhalt
Notwendige gewährt, kann dem Begehren nicht entsprochen werden. Durch die
Normen über die Unterstützungspflicht der Verwandten soll der Einzelne nur
vor Not geschützt werden. Er kann aber nicht verlangen, daß ihm größere Mittel
zur Verfügung gestellt werden, um ein Geschäft zu eröffnen oder sonstwie sich
eine neue Existenz zu verschaffen.
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